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Einreichung zum Villacher Frauenpreis: 
Antragsformular für juristische Personen 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse am Villacher Frauenpreis 2026. 

Das Antragsformular soll Ihnen eine Orientierung und Hilfestellung für 
Ihre Einreichung sein. Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte 
Antragsformular sowie Unterlagen zu Ihrer Einreichung an 
frauen@villach.at. 

Alle Informationen zum Villacher Frauenpreis finden Sie unter 
https://villach.at/stadt-erleben/villach-fuer-frauen/villacher-frauenpreis 

Die Einreichfrist endet am 28.02.2026. 

Noch Fragen? 

Das Frauenbüro der Stadt Villach ist gerne für Sie erreichbar: 

Frauenbüro der Stadt Villach
Standesamtsplatz 2, 9500 Villach
Sekretariat: T: 04242 / 205-3116
E-: frauen@villach.at 
Frauenbeauftragte Mag.a Alisa Herzog: 04242 / 205-3113
E-Mail: alisa.herzog@villach.at 

Wir freuen uns auf Ihre Einreichung und wünschen Ihnen viel Glück!

Frauenbüro
9500 Villach, Standesamtsplatz 2

Mag.a Alisa Herzog
T +43 42 42 / 205-3113

E alisa.herzog@villach.at
W villach.at

Unsere Zahl: M1F/14/03F/02/2026

mailto:frauen@villach.at
https://villach.at/stadt-erleben/villach-fuer-frauen/villacher-frauenpreis
mailto:frauen@villach.at
mailto:alisa.herzog@villach.at
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Wer kann einreichen?

Teilnahmeberechtigt sind juristische Personen, Personengruppen, NGOs, 
Non-Profit-Organisationen oder Projektinitiativen, die in besonderer 
Weise mit der Stadt Villach verbunden sind. 

Achtung: Für natürliche Personen gibt es ein eigenes Antragsformular! 

Kann ein künftiges Projekt eingereicht werden?

Projekte können nur eingereicht werden, wenn sie bereits in Umsetzung 
oder abgeschlossen sind. Projekte in Planung bzw. Projektideen werden 
nicht berücksichtigt.

Sind auch Nominierungen für den Villacher Frauenpreis 
möglich? 

Ja, es sind sowohl Eigen- als auch Fremdnominierungen möglich. 

Wenn Sie eine Nominierung einreichen möchten, schicken Sie Ihren 
Vorschlag bitte an frauen@villach.at mit dem Betreff „Villacher 
Frauenpreis 2026 – ich nominiere!“ Eine kurze Begründung für die 
Nominierung sowie die Kontaktdaten der nominierten Person bzw. der 
Organisation müssen im E-Mail angeführt sein. Die Frauenbeauftragte 
nimmt dann mit der Person bzw. den Projektverantwortlichen Kontakt auf. 
Diese muss/müssen für eine Einreichung das Einreichformular selbst 
auszufüllen. Andernfalls hat die Fremdnominierung keine Auswirkung auf 
den Villacher Frauenpreis.

Wie wird entschieden, wer den Villacher Frauenpreis 2026 erhält?

Der Villacher Frauenpreis wird vom Gemeinderat nach Vorberatung durch 
den Ausschuss für Kultur und Diversität vergeben. 

Der Ausschuss für Kultur und Diversität bestellt seinerseits ein beratendes 
Fachgremium mit Persönlichkeiten aus verschiedenen frauenspezifischen 
Sparten.

Wird es eine Preisverleihung geben? 

Ja, es wird eine Preisverleihung geben. Termin und Ort werden zeitnahe 
bekannt gegeben.  

mailto:frauen@villach.at
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Den Antrag stellt 

1) Wer reicht ein?

Firmenname / Vereinsname:

Firmenbuchnummer / ZVR-Zahl

Adresse: 

Straße Hausnummer

Postleitzahl Ort 

Zur Vertretung nach außen berufene Person:

Funktion

Familienname 

Vorname 

Telefon

E-Mail

eine juristische Person (z.B. Verein)

Kreuzberger, Melanie
Textfeld

Kreuzberger, Melanie
Textfeld

Kreuzberger, Melanie
Textfeld
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2.) Was wird eingereicht? 

Name / Bezeichnung des Projektes oder der Initiative:

 

Beschreibung des Projektes oder der Initiative: 
Kann auch als Anhang im E-Mail an frauen@villach.at hinzugefügt 
werden (max. 1 Din A4 Seite). 

mailto:frauen@villach.at
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Begründung für die Einreichung (insbesondere des frauenpolitischen, 
feministischen und gleichstellungsrelevanten Aspektes): 

Kann auch als Anhang im E-Mail an frauen@villach.at hinzugefügt 
werden (max. 1 Din A4 Seite). 

mailto:frauen@villach.at
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Ziele des Projektes / der Initiative und Zielgruppe(n):
Kann auch als Anhang im E-Mail an frauen@villach.at hinzugefügt 
werden (max. 1 Din A4 Seite). 

Wie viele Menschen erreicht(e) das Projekt / die Initiative? 

mailto:frauen@villach.at
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Begründung des Wirkungsbereiches in der Stadt Villach bzw. des 
klaren Bezugs zur Stadt Villach: 
Kann auch als Anhang im E-Mail an frauen@villach.at hinzugefügt 
werden (max. 1 Din A4 Seite). 

mailto:frauen@villach.at
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Teilnahmebedingungen

☐ Ich habe die Richtlinie zur Vergabe des Villacher Frauenpreises 

(Beilage A), auch abrufbar unter https://villach.at/stadt-erleben/villach-
fuer-frauen, gelesen und akzeptiert.

Einwilligungserklärung 

Mit der Einreichung zum Villacher Frauenpreis 2026 wird die Zustimmung 
erteilt, dass das Frauenbüro der Stadt Villach die übermittelten 
Informationen im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und der 
dazugehörigen medialen Berichterstattung sowie in Form von 
Publikationen und Beiträgen auf der Website der Stadt Villach und den 
sozialen Medienkanälen der Stadt Villach vorstellen und dafür den 
Projekttitel und die Begründung der Einreichung verwenden kann. Der 
Veröffentlichung von Fotos der Preisverleihung wird zugestimmt.

Für die eingereichten Unterlagen wird keine Haftung übernommen.

☐Ich habe die Einwilligungserklärung gelesen und akzeptiert.  

Datenschutz ist uns wichtig! In der Beilage B finden Sie alle Informationen 
zum Umgang der Stadt Villach mit personenbezogenen Daten.

https://villach.at/stadt-erleben/villach-fuer-frauen
https://villach.at/stadt-erleben/villach-fuer-frauen



